
Unger, Marta

geb. 2. August 1903 in Yokohama, Japan, gest. 9. August 1979 in
Heidelberg, Juristin und nationalsozialistische Funktionärin,
Dr. iur.

Marta, auch Martha, Unger wurde am 2. August 1903 in Yokohama in Japan als
Tochter der US-Amerikanerin Mary E. Unger, geb. Babbitt, und des deutschen
Kaufmanns Alfred Unger geboren. Alfred Unger arbeitete in Japan für den Garten‐
bauspezialisten Louis Böhmer. Alfred Unger stieg später in die Firma ein, verkaufte
diese jedoch und zog 1908 mit seiner Familie nach Heidelberg.

Dort besuchte Martha Unger bis 1922 ein Mädchenrealgymnasium. Nach ihrem
Schulabschluss machte sie zunächst eine Ausbildung als Fremdsprachenkorrespon‐
dentin und arbeitete bei der Diskonto-Gesellschaft in Berlin. Anschließend arbeitete
sie für drei Jahre im Auswärtigen Amt und legte 1926 in Berlin ihr Abitur ab.
Ab 1926 studierte sie Völkerrecht in Berlin, Heidelberg und Frankfurt am Main.
1933 schloss sie ihr Studium mit der Dissertation „Wird völkerrechtlich gebotenes
Landesrecht vom Wegfall des zugrunde liegenden Völkerrechts berührt?“ ab. Im
Juni 1933 bestand sie ihr mündliches Doktorexamen an der Universität Frankfurt
am Main. Von 1926 bis zur „Machtergreifung“ 1933 war sie Mitglied des Deutschen
Akademikerinnenbundes und Delegierte bei internationalen Konferenzen.

Zu diesem Zeitpunkt war die Stellung der Frauen in der Justiz besonders kompli‐
ziert; ihnen wurde der Zugang unter Verweis auf ihre behauptete fehlende Vernunft
und Logik verweigert. Wenngleich Frauen in speziellen Bereichen wie dem Fami‐
lien- und Jugendrecht noch aufgrund ihrer „besonderen“ Eigenschaft hinsichtlich
menschlicher Qualitäten teilweise als geeignet galten, waren Frauen in anderen
Rechtsgebieten die Ausnahme. Die in der folgenden Zeit erlassenen gesetzlichen
Beschränkungen des Zugangs zu juristischen Berufen standen jedoch in Bezug auf
Karrierechancen tatsächlich vielmals zurück hinter der politischen Orientierung,
dem Familienstand und der „Rasse“ der Frauen. Unger gehörte zu jenen Frauen,
die bereit waren, für den NS-Staat und sein Ideal zu arbeiten und in der NS-Frauen‐
schaft aktiv zu sein; es bot sich ihr damit trotz aller Schwierigkeiten des Zugangs für
Frauen zu Berufen in der Justiz eine bemerkenswerte Karriere. Sie war zwar erst im
Mai 1933 in die NSDAP eingetreten, die NS-Ideale waren aber dennoch untrennbar
verbunden mit ihrem Beruf. 1937 hielt sie fest: „Wir, Deutschlands geistig schaffende
Frauen, wollen mit heiligem Eifer versuchen, unsere Aufgabe zu lösen.“ Nur wenigen
Frauen stand zur damaligen Zeit dieser Weg in die männliche Berufswelt offen.

Mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten fing Unger 1933 als Referentin im
Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda an. Ein Jahr später wurde
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ihr die Leitung der Auslandsabteilung bei der Reichsleitung der NS-Frauenschaft
und des Deutschen Frauenwerks übertragen. In den deutschen Auslandsabteilungen
wurden die im Ausland liegenden deutschen nationalsozialistischen Vereinigungen
organisatorisch erfasst und koordiniert. Zudem wurden in der Abteilung politische
Schulungen von im Ausland lebenden NSDAP-Mitgliedern organisiert, um so die
NS-Ideologie weltweit zu verbreiten. Die NS-Frauenschaft wurde 1931 gegründet
und hatte das Ziel, Frauen politisch für die Interessen der Nationalsozialisten zu
aktivieren und die weibliche „Werbekraft“ für politische und kulturelle Zwecke
einzusetzen. Die Frauenorganisation diente dazu, die nationalsozialistische Weltan‐
schauung deutschen Frauen zu vermitteln, und war somit ein wichtiges Propagan‐
dawerkzeug.

Nach dem deutschen Einmarsch in Frankreich war Unger von 1941 bis 1944 im
Rahmen der NS-Frauenschaft als sozialpolitische Referentin im „Einsatzstab Paris“
in der deutschen Botschaft in Paris tätig. Aus dieser Funktion zog sie sich mit dem
Vorrücken der Westfront allerdings zurück.

Unger war als NS-Funktionärin überzeugte Nationalsozialistin. So sei sie mit dem
hohen NS-Funktionär und Holocaust-Initiator Heinrich Himmler gut befreundet
gewesen. Außerdem wird Ungers politische Einstellung in einem Zeitungsreport von
1937 deutlich. In dem Artikel „Aus Ablehnung wird Bewunderung“ schildert sie, wie
sie im Rahmen ihrer Position in der Auslandsabteilung Gäste aus China empfing.
Sie sei erstaunt gewesen über die für ihre „Rasse“ „erstaunliche Wissbegierde“. „Wir
deutschen Frauen, die wir mit unserer Arbeit verwachsen sind, sind immer seltsam
berührt von der Bewunderung der Ausländer, von dem Erstaunen über diese unge‐
heure Zusammenfassung der Frauenarbeit, die sie in der Reichsfrauenführung ken‐
nenlernen“, beschrieb sie die „moderne“ Stellung der Frau im nationalsozialistischen
Deutschland.

Nach dem Ende des NS-Regimes begann 1947 der sogenannte Wilhelmstraßen-
Prozess, bei dem Unger als Assistentin des Verteidigers Alfred Schilf agierte. Be‐
nannt war dieses Verfahren nach dem Sitz des Auswärtigen Amts in der Wilhelm‐
straße, Berlin-Mitte. Angeklagt war neben weiteren führenden Angehörigen des
Auswärtigen Amts Ernst Woermann (1888–1979, Jurist, Diplomat, NSDAP-Funktio‐
när). Woermann war ab 1938 Unterstaatssekretär und Leiter der politischen Abtei‐
lung des Auswärtigen Amts. Ihm wurden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen
die Menschlichkeit vorgeworfen. Unger war ab April 1948 für kurze Zeit Mitvertei‐
digerin von Ernst Woermann unter Schilf. Während der 15 Monate andauernden
Verhandlung war es die primäre Aufgabe Ungers, dutzende Entlastungszeugen auf‐
zufinden, vorzuladen und auf den Prozess vorzubereiten. Im Dezember 1948 wurde
Woermann für knapp zwei Wochen aus der Haft entlassen, um Unger in Heidelberg
zu heiraten. Am 11. April 1949 wurde Woermann zu einer Freiheitsstrafe von fünf
Jahren verurteilt, 1950 wurde er vorzeitig aus der Haft entlassen.

Ungers Biografie ist ein Beispiel dafür, dass es unter den ersten Juristinnen auch
NS-Täterinnen gab, die eine berufliche Heimat im System der Nationalsozialisten
fanden und auch davon profitierten, dass es dort wenig (weibliche) Konkurrenz gab.
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Während sich jedoch einige dieser wenigen praktizierenden Juristinnen nach 1945
vom NS-Regime distanzierten, tat Unger dies nie.

Bis zu ihrem Tod 1979 lebte Marta Unger mit Ernst Woermann in Heidelberg.
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